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Förderberatung Riester:

Machen Sie Ihren Kunden zum Freund!
Warum es sich für alle lohnt, das Thema Förderberatung 

in die tägliche Arbeit zu integrieren.

Ausgangssituation

Die Riesterförderung wurde 2002 eingeführt und in mehreren 
Schritten konsequent verbessert. Nun steht das Altersvorsorge-
besserungsgesetz an, das Anfang 2013 in Kraft treten soll.  Dieses 
wiederum soll umfangreiche Förderungsverbesserungen für den 
Verbraucher mitbringen. Jedoch hat sich an den Grundzügen 
der Riesterförderung seit der Einführung nichts geändert, man 
könnte auch sagen, nichts gebessert.

Die Riesterförderung beruht auf unterschiedlichen Kriterien, die 
miteinander interagieren:
  Berufl iche Entwicklung 
  Entwicklung  bzw. Änderung des Familien- und Kinderstatus
  Höhe der jährlichen Einkünfte (inkl. Lohnersatzleistungen) in 

Verbindung mit dem Mindesteigenbeitrag 
  Nachträgliche Förderung und Förderung mehrerer Verträge, 

die unterschiedlich in ihrer Steuer- und Zulageförderung sein 
können

  Nutzung des Wohnungseigentums
Als weitere Herausforderung ergibt sich, dass diese Kriterien sehr 
volatil sind. Um die Förderung aus Riester jedes Jahr zu erhalten, 
müssen die Kriterien jedes Jahr erneut erfüllt werden. Da die Bei-
tragszahlung an die persönliche Lebenssituation angepasst ist, ist 
es notwendig, auch diese Zahlung jährlich zu überprüfen. Die Aus-
wirkungen der Veränderungen sind vielen Verbrauchern nicht klar. 
Auch die Überzahlung von Verträgen muss auf ihre Sinnhaftigkeit 
geprüft werden. 

Dass die Überprüfung und Anpassung der Beitragszahlung im 
laufenden Jahr eine wichtige Pfl ichtübung ist, wird vielen erst 
nach der bösen Überraschung der Zulagenkürzung klar.

Das Verfahren und dessen Auswirkungen

Um die umfangreichen Anforderungen für die Zahlung der Förde-
rung zu überprüfen, wurde ein besonderes Antrags- und Kontroll-
verfahren geschaffen. Hierfür werden vom Gesetzgeber jedes Jahr 
neue Vordrucke herausgegeben, die der Anbieter einmal im Jahr 
per Papier an seine Kunden zu versenden hat. Dabei sollten natür-
lich die bisherigen Angaben des Kunden vorgedruckt sein. Da die 
Formulare und Informationspfl ichten so umfangreich sind, wird 
auch vom Zulagenpaket gesprochen.

Die Daten des Kunden müssen vom Anbieter erfasst werden und 
an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) per Da-
tensatz (nach gesetzlicher Vorgabe zu befüllen) übermittelt wer-
den. Die Ergebnisse werden den Kunden ein Jahr später über die 
Bescheinigung nach § 92 EStG mitgeteilt. 

Bereits sehr früh wurde klar, dass dieses Verfahren auf Dauer
nicht durchzuhalten sein wird. Die Kunden haben bis heute 
große Schwierigkeiten, die Formulare zu verstehen und rich-
tig auszufüllen. Viel schwieriger ist es dann noch, die richtigen 
Schlüsse für die Förderungsvoraussetzung und Anpassung des 
Mindesteigenbeitrags zu ziehen.

Dauervollmacht nur ein Teil der Lösung

Im Jahre 2005 wurde das „Dauervollmachtsverfahren“ eingeführt, 
das dem Kunden die Möglichkeit gibt, seinen Anbieter zu bevoll-
mächtigen, die Zulage zu beantragen. Hier wurden dann auch 
verschiedene weitere Verfahren etabliert, z. B. zur Abfrage des 
Einkommens aus dem Sozialversicherungskonto durch die ZfA. 
Bis heute ist das gleich bei Abschluss des Vertrages einzurichten-
de Dauervollmachtsverfahren leider nicht fl ächendeckend bei 
allen Anbietern etabliert.  

Neben den quantitativen Einschränkungen gibt es auch inhalt-
liche Einschränkungen. So muss z. B. im Dauervollmachtsver-
fahren eine Änderung des Familienstatus oder ein Bezug von 
Arbeitslosengeld immer noch zusätzlich angezeigt werden. 
Werden Kundendaten unrichtig übermittelt und von Kunden 
nicht korrigiert, so kann eine ganze Förderhistorie mit falschen 
Daten belegt sein. 
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Um die Förderung sicherzustellen, ist ein Überprüfungsgespräch 
einmal im Jahr notwendig. Da der Kunde im Rahmen dieses Ge-
spräches über die ganz persönliche Situation sprechen muss und 
der Berater durch sein Handeln dafür sorgt, dass alle Vorausset-
zungen für eine höchstmögliche Förderung geschaffen sind, ent-
steht ein besonderes Vertrauensverhältnis. 

Auf Dauer wird der Berater zum Freund des Kunden, dieser wiede-
rum wird zum zuverlässigen Empfehlungsgeber. 

Zulagekürzung

Im letzten Jahr wurden sehr viele Beitragsjahre in einem umfas-
senden Kontrollverfahren überprüft. Dies hat zu erheblichen Zu-
lagerückforderungen geführt, die Presse hat hierüber einschlägig 
berichtet. 

Der Gesetzgeber hat nun weitere Voraussetzungen geschaffen: 
Zahlung eines Mindesteigenbeitrags für mittelbare Zulageberech-
tigte und eine begrenzte Nachzahlungsmöglichkeit für die Ände-
rung des Zulagenstatus. 

Diese Maßnahmen haben die Komplexität des Verfahrens je-
doch nicht reduziert, sondern erhöht. Viele Bürger verstehen das 
Verfahren bis heute nicht und beantragen keine Zulage. Auch 
kommt es immer noch aus verschiedenen Gründen zu umfang-
reichen Kürzungen. Wie groß die Zahl der Kürzungen ist, kann 
der nächsten Abbildung entnommen werden. 

Die Softwarehersteller von Angebots-, Beratungs-, Analyse- und 
Verwaltungssystemen sollten sich dieses Themas intensiv anneh-
men. Für die Erstberatung sind bereits sehr oft „Förderrechner“ 
integriert. Für eine erneute Beratung, unabhängig vom Grund 
oder Anlass, sind solche Möglichkeiten noch nicht geschaffen. 
So könnte z. B. bei der Erfassung des Anlasses „Geburt eines Kin-
des“ direkt auf die Anpassung des Mindesteigenbeitrags verwie-
sen werden. Diese Beratung kann mit umfangreichen Hilfen und 
einfachen Fragekatalogen hinterlegt werden, um so dem Berater 
seine Aufgabe zu erleichtern. 

Auch die Übermittlung von Störfällen (z. B. Zulageantrag wurde 
noch nicht gestellt) sollte in die Systeme integriert werden, um so 
direkter und ohne Folgen für das aktuelle Jahr handeln zu kön-
nen. Wenn dann noch die Daten des Kunden im Rahmen der Dau-
ervollmacht für den Anbieter überprüft und wieder elektronisch 
übermittelt werden, macht das Thema richtig Sinn. Der Anbieter 
spart sich die Kosten der Erfassung und die umfangreiche Nachar-
beit bei Fehlern. Die Behörde erhält bessere und aktuellere Daten 
und kann schneller korrekte Zulagen gewähren.

Fazit:

Die Voraussetzung für die rosigen Zukunftsaussichten in Sachen 
Riester ist die genormte Kommunikation zwischen Anbieter und 
Makler. Hierzu hat der BiPRO e. V. einen Projektaufruf für die 
Marktprozesse der geförderten Altersvorsorge gestartet. Das Kick-
off ist für den 17.10.2012 in der Geschäftsstelle in Düsseldorf gep-
lant. Auch wird bei der DKM im Rahmen von BiPRO Live über das 
Projekt berichtet. Nutzen Sie die Website der BiPRO oder Aeiforia, 
um sich über dieses Thema weiter zu informieren. Die regelmäßi-
ge Beratung Ihres Kunden zum dauerhaften Erhalt der Förderung 
kann die Kundenbindungsmaßnahme der nächsten Jahre für Ihre 
Agentur sein.

Riester – das echte Life-Cycle-Produkt

Was kann nun der Makler oder Berater für seine Kunden tun?  Wie 
kann er die Situation verbessern? Zunächst hilft nur die Einsicht, 
dass Riester ein echtes (vielleicht das einzige) Life-Cycle-Produkt 
ist. Jeder einzelne Vertrag bedarf der Betreuung und Pfl ege durch 
den Berater des Kunden. 
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